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STAND JANUAR 2015 

 Die folgenden Bedingungen sind Gegenstand jeder Vermietung eines Betonfördergeräts mit 
Zubehör („Mietsache“) einschließlich der Gestellung von Bedienpersonal (Miet- und Dienst-
verschaffungsvertrag). Sie gelten ausschließlich für unsere - auch künftigen - Leistungen 
und selbst dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, es 
sei denn, der Mieter ist kein Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs.  
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Mieters werden nicht Vertragsbestandteil, soweit sie 
unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen. Dies gilt auch dann, wenn wir 
in Kenntnis entgegenstehender Geschäftsbedingungen vorbehaltlos leisten. 
 

I. ANGEBOT Unsere Angebote sind freibleibend, sofern nicht etwas anderes erklärt oder vereinbart wor-
den ist oder die Leistung erfolgt ist. Unseren Angeboten und unseren Annahmeerklärungen 
liegen unsere jeweils gültigen Preislisten zugrunde. Für die richtige Bestimmung der Mietsa-
che ist allein der Mieter verantwortlich.  
 

II. PFLICHTEN DES  
VERMIETERS 

1. Wir verpflichten uns, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu ge-
währen und sorgfältig ausgewähltes Bedienpersonal zur Verfügung zu stellen. Die Mietzeit 
beginnt mit dem Eintreffen der Mietsache am Aufstellungsort und endet mit deren Abtrans-
port von dort; bei Meinungsverschiedenheiten über die Dauer der Mietzeit ist die Tacho-
scheibe der Mietsache maßgebend. 

2. Wir sind bemüht, vom Mieter gewünschte oder angegebene Termine oder Fristen einzuhal-
ten. Die Nichteinhaltung vereinbarter Termine oder Fristen durch uns berechtigen den Mie-
ter zum Rücktritt vom Vertrag, wenn er uns zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Leis-
tung gesetzt hat. 

3. Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Gewährung des Gebrauchs der 
Mietsache erschweren, verzögern oder unmöglich machen, sind wir berechtigt, die Gewäh-
rung des Gebrauchs um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben und im Falle der 
Unmöglichkeit vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Im Falle des Rücktritts nach 
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind von uns erbrachte Leistungen nicht zu-
rückzugewähren. Der Mieter hat für den durch uns erbrachten Leistungsteil die vereinbarte 
Vergütung zu begleichen. Nicht zu vertreten haben wir z. B. behördliche Eingriffe, Betriebs-
störungen, Streiks, Aussperrungen, sonstige durch politische und wirtschaftliche Verhältnis-
se bedingte Arbeitsstörungen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörungen sowie un-
abwendbare Ereignisse, die in unserem Bereich oder in fremden Betrieben eintreten und 
von denen die vereinbarungsgemäße Gewährung des Gebrauchs der Mietsache abhängt. 
Wir können uns auf diese Umstände jedoch nicht berufen, soweit sie für uns vorhersehbar 
und vermeidbar waren. 

4. Mehrere gemeinsam auftretende Mieter haften als Gesamtschuldner für die ordnungsgemä-
ße Abnahme unserer Leistungen sowie für die Zahlung des Mietpreises. Sie bevollmächti-
gen einander und gelten als einander bevollmächtigt, in allen den zugrundeliegenden Ver-
trag betreffenden Angelegenheiten unsere rechtsverbindlichen Erklärungen entgegenzu-
nehmen. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für und gegen alle.  

5. Eine Haftung für den mit der Mietsache geförderten Beton übernehmen wir nicht. Bei einem 
Mangel der Mietsache hat der Mieter das Recht der Kündigung. Das Recht zur Minderung 
wird ausgeschlossen. 
Bei Vermietung der Mietsache mit Bedienpersonal wird dieses im Pflichtenkreis des Mieters 
tätig. Bei Schäden, die durch das Bedienpersonal verursacht werden, haften wir nur dann, 
wenn wir das Bedienpersonal nicht ordnungsgemäß ausgewählt haben. Im Übrigen haftet 
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der Mieter. Er haftet auch für Schäden, die dadurch eintreten, dass die Mietsache nicht be-
stimmungsgemäß oder sachgerecht eingesetzt wurde. 

6. Schadensersatzansprüche des Mieters gegen uns und unsere Erfüllungs- und Verrichtungs-
gehilfen wegen der Verletzung einer Vertrags- oder sonstigen Pflicht sind ausgeschlossen 
soweit es sich bei der verletzten Pflicht nicht um eine wesentliche Vertragspflicht oder eine 
für die Vertragsdurchführung wesentliche Verpflichtung handelt oder soweit der Schaden 
nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten unserer Organe, eines gesetzli-
chen Vertreters oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht ist. Unter der 
zuletzt genannten Voraussetzung sind auch Schadensersatzansprüche aus unerlaubter 
Handlung ausgeschlossen. Die Haftung für Tod, für Körper- und Gesundheitsschäden sowie 
für Schäden an privat genutzten Sachen und die verschuldensunabhängige Haftung auf-
grund des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt. 

 
III. PFLICHTEN DES MIETERS 1. Der Mieter ist verpflichtet, nach Fälligkeit den vereinbarten Mietzins zu entrichten sowie die 

Mietsache pfleglich zu behandeln und nach Gebrauch in ordnungsgemäßem Zustand zu-
rückzugeben. 

2. Der Mieter hat alle für die Ingebrauchnahme und den Gebrauch der Mietsache erforderli-
chen Maßnahmen zu treffen. So hat er vor allem etwa erforderliche behördliche Genehmi-
gungen für die Inbetriebnahme der Mietsache am Aufstellungsort rechtzeitig einzuholen und 
dafür zu sorgen, dass das für den Transport der Mietsache eingesetzte Fahrzeug den Auf-
stellungsort ohne jegliche Gefahr erreichen und wieder verlassen kann. Dies setzt einen 
ausreichend befestigten, mit schweren Lastwagen ungehindert befahrbaren Anfahrweg vo-
raus. Hierzu hat der Mieter rechtzeitig auf seine Kosten Straßen- oder Bürgersteigabsper-
rungen sowie erforderlichenfalls andere verkehrstechnische Regelungen zu veranlassen. Er 
hat außerdem dafür zu sorgen, dass Bau-, Schalungs- und Gerüstteile der Dauerbelastung 
des Fördervorganges standhalten und ist für die Prüfung der Eignung des Aufstellungsortes 
für den Fördervorgang verantwortlich. Sind die vorgenannten Voraussetzungen nicht gege-
ben, hat der Mieter sämtliche sich hieraus ergebenden Konsequenzen zu tragen, insbeson-
dere haftet der Mieter für alle uns daraus entstehenden Schäden ohne Rücksicht auf sein 
Verschulden. Für die Beseitigung aller durch den Arbeitsablauf verursachten Verschmut-
zungen, insbesondere von Straßen, Bürgersteigen, Gebäudeteilen und der Kanalisation ist 
ausschließlich der Mieter verantwortlich. Der Mieter hält uns von Ansprüchen Dritter frei.  
Des Weiteren hat der Mieter einen für uns kostenlosen Wasseranschluss am Aufstellungsort 
bereitzuhalten, der unserem Beauftragten eine Wasserentnahme in einem für Betrieb und 
Reinigung von Pumpe und Rohrleitungen erforderlichen Umfang ermöglicht. Weiterhin hat 
der Mieter dafür Sorge zu tragen, dass eine Ableitung des Schmutzwassers problemlos 
möglich ist. Er hat darüber hinaus für den Auf- und Abbau der vermieteten Sache und zur 
Gewährleistung einer maximalen Förderleistung ausreichendes Personal bereitzustellen. 
Der Auf- und Abbau der vermieteten Sache ist nach Anleitung durch unseren Beauftragten 
durchzuführen.  
Schließlich hat der Mieter in ausreichendem Maße Mittel für das Schmieren der Rohrleitun-
gen durch unseren Beauftragten sowie Platz zum Reinigen von Fördergeräten und Fahr-
zeugen sowie zum Ablegen von Betonresten auf oder an der Baustelle nach den geltenden 
gesetzlichen Vorschriften bereitzuhalten.  
Bei Vermietung der Mietsache mit Bedienpersonal, darf der Mieter das Bedienpersonal nur 
zur Bedienung der Mietsache einsetzen.  
 
Der Mieter hat außerdem dafür einzustehen, dass der zu fördernde Beton mit der Mietsache 
überhaupt förderbar ist. Er haftet für die Folgen unrichtiger oder unvollständiger Angaben  
bei Abruf der gemieteten Sache; insbesondere Übermittlungsfehler gehen zu seinen Lasten. 
Unterbleibt, verspätet oder verzögert sich die von uns geschuldete Leistung infolge eines 
Umstands, den der Mieter zu vertreten hat, so hat dieser uns so zu stellen, wie wir bei ord-
nungsgemäßer Erfüllung des Mietvertrages gestanden hätten. 
 

IV. SICHERUNGSRECHTE 1. Der Mieter tritt uns zur Sicherung aller unserer Forderungen gegen ihn, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, schon jetzt alle seine bestehenden und künftigen Forderungen aus dem Bau-
vertrag, bei dessen Ausführung die Mietsache eingesetzt wird, mit allen Nebenrechten in 
Höhe des Wertes unserer Leistung mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab.  
Der Mieter hat diese Forderungen auf Verlangen im Einzelnen nachzuweisen, seinen Ver-
tragspartnern die erforderliche Abtretung bekanntzugeben und diese aufzufordern, die Vor-
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bezeichneten an uns abgetretenen Forderungen bis zur Höhe der Abtretung an uns zu zah-
len. Wir sind auch selbst berechtigt, jederzeit die betreffenden Vertragspartner des Mieters 
von der Abtretung zu benachrichtigen und die vorbezeichneten Forderungen einzuziehen. 
Von dieser Befugnis werden wir solange keinen Gebrauch machen, wie der Mieter seinen 
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Soweit der Mieter unsere Forderun-
gen erfüllt hat, sind die sicherungshalber abgetretenen Forderungen frei. 

2. Der   „Wert  unserer  Leistung“  entspricht  den   in  unseren  Rechnungen  ausgewiesenen  Miet-
preisen zzgl. 20 %. 

3. Der Mieter darf, sofern nicht § 354a HGB Anwendung findet, seine Forderungen gegen 
seinen Auftraggeber weder an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit diesem ein Abtre-
tungsverbot vereinbaren.  

4. Für den Fall, dass der Mieter an uns abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt er uns bereits 
jetzt die Restforderung in Höhe des jeweils eingezogenen Forderungsteils ab. Der Anspruch 
auf Herausgabe der eingezogenen Beträge bleibt unberührt. 

5. Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherheiten als Sicherung für die Erfüllung unserer 
Saldoforderung. 

6. Der Mieter hat uns von einer Pfändung sowie von jeder anderen Beeinträchtigung unserer 
Rechte durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Intervention 
notwendigen Unterlagen unverzüglich zu übergeben und uns zur Last fallende Interventions-
kosten zu tragen. 

7. Auf Verlangen des Mieters werden wir die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freigeben, 
als deren Wert die gesamten Forderungen (Abs. 1 Satz 1) um 20 % übersteigt. 

 
V. MIETZINS- UND  
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

1. Erhöhen sich zwischen Vertragsabschluss und der Bewirkung der Leistung unsere Selbst-
kosten, insbesondere für Personal und Betriebsstoffe, sind wir berechtigt, den Mietzins ent-
sprechend zu erhöhen. Dies gilt nicht für die Vermietung an Nichtunternehmer, die innerhalb 
von vier Monaten nach Vertragsabschluss erfolgen und außerhalb von Dauerschuld-
verhältnissen erbracht werden. 

2. Zuschläge für die Gewährung des Gebrauchs der Mietsache außerhalb der normalen 
Geschäftszeit oder während der kalten Jahreszeit werden vorbehaltlich einer gesonderten 
Vereinbarung nach unserer jeweils gültigen Preisliste berechnet. 

3. Unsere Rechnungen sind sofort nach Erhalt und ohne jeden Abzug zu begleichen. 
Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung. Die gesetzliche Regelung, wonach der 
Schuldner 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung automatisch in Verzug ge-
rät, bleibt unberührt. Eine schriftliche Vereinbarung eines Skonto-Abzugs ist unwirksam, 
wenn der Mieter mit Zahlungsverpflichtungen in Rückstand ist oder bei uns Wechselverbind-
lichkeiten hat. 

4. Auf Verlangen wird uns der Mieter eine Einziehungsermächtigung zur Abbuchung fälliger 
Rechnungsbeträge von seinem Bankkonto mittels Lastschriftverfahren erteilen. 

5. Wechsel und Schecks nehmen wir nur zahlungshalber entgegen; die Entgegennahme von 
Wechseln erfolgt nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung. Der Diskont, die Spesen 
und alle mit der Einziehung des Wechsel- und Scheckbetrages in Zusammenhang stehen-
den Kosten sind vom Mieter zu tragen. 

6. Gerät der Mieter mit der Zahlung in Verzug, so hat der Mieter ab dem Zeitpunkt der Fällig-
keit Verzugszinsen in Höhe der uns berechneten Bankkreditzinsen, mindestens jedoch die 
gesetzlichen Verzugszinsen (§ 288 BGB) zu zahlen Bei Rechtsgeschäften, an denen ein 
Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen gemäß § 288 
Abs. 2 BGB derzeit neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.  

7. Bei Nichteinhaltung unserer Zahlungsbedingungen oder wenn nach dem Abschluss des 
Vertrages in den Vermögensverhältnissen des Mieters eine wesentliche Verschlechterung 
eintritt, durch die der Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet wird, z. B. der Mieter seine 
Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet 
wird, die Eröffnung beantragt wird, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse 
abgelehnt wird oder in sonstiger Weise in den Vermögensverhältnissen des Mieters eine 
wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die unser Anspruch gefährdet wird, können wir 
die uns obliegende Leistung verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für 
sie geleistet ist. Kommt der Käufer diesem Verlangen nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist nach, können wir vom noch nicht erfüllten Teil des Vertrages zurück treten. Die Frist ist 
entbehrlich, wenn der Käufer zur Sicherheitsleistung erkennbar nicht imstande ist, wie wenn 
beispielsweise die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers be-
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antragt wurde. 
8. Unsere Leistungen sind nicht durch eine Warenkreditversicherung abgesichert. Wir führen 

für unsere Kunden daher Bonitätsprüfungen durch, aus der sich die Höhe des von uns ge-
währten Forderungs-/Kreditlimits ableitet. Sind unsere Rechnungen überfällig und/oder die-
ses Forderungslimit überschritten, sind wir berechtigt solange keine weitere Leistung zu er-
bringen, bis der Zahlungseingang für diese Rechnungen erfolgt ist. Davon unabhängig gilt: 
Wenn durch noch nicht berechnete Leistungen und/oder weitere Leistungen zusammen mit 
dem Saldo der offenen Forderungen das mit dem Käufer vereinbarte Forderungslimit über-
schritten wird, sind wir gleichfalls berechtigt weitere Leistungen von Vorauszahlungen 
und/oder sonstige Sicherheitsleistungen für die Beträge abhängig zu machen, um die das 
Limit voraussichtlich überschritten wird. Im Übrigen bleiben unsere Rechte aus §§ 273, 320-
323 BGB durch vorstehende Regelung unberührt. 

9. Unsere Zahlungsansprüche gegen den Mieter werden ungeachtet von Stundungsabreden 
sofort fällig:  
– wenn der Mieter mit der Zahlung auf eine Forderung in Rückstand gerät; 
– wenn Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Mieters in Frage stellen, 

insbesondere, wenn unser Kreditversicherer ihn aus dem Deckungsschutz ausschließt; 
– wenn der Mieter unsere Forderungen bestreitet oder zu erkennen gibt, dass er seinen 

Zahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig nachkommen wird; 
– wenn der Mieter Maßnahmen unternimmt, die geeignet sind, die wirtschaftliche Sicherheit 

und Durchsetzbarkeit unserer Zahlungsansprüche zu gefährden oder wenn sich heraus-
stellt, dass er in den Vertragsverhandlungen unrichtige oder unvollständige Angaben ge-
macht hat 

In allen vorstehenden Fällen sind wir berechtigt, dem Mieter eingeräumte Rabatte oder 
sonstige Vergünstigungen zu widerrufen. 

10. Die Aufrechnung durch den Mieter mit Gegenansprüchen, gleich welcher Art, ist ausge-
schlossen, es sei denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht 
bestritten wird oder rechtskräftig festgestellt ist. Einem Unternehmer gegenüber sind wir be-
rechtigt, auch gegen solche Ansprüche aufzurechnen, die er gegen unsere Mutter-,  
Tochter-, Schwester- oder sonst verwandte Gesellschaften hat. Auf ein Zurückbehaltungs-
recht kann er sich nicht berufen. 

11. Mängelrügen beeinflussen weder die Zahlungspflicht noch die Fälligkeit. Der Mieter, der 
Unternehmer ist, verzichtet auf die Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten; dies gilt 
nicht, wenn der Anspruch des Mieters, auf den das Zurückbehaltungsrecht gestützt wird, 
unstreitig, anerkannt, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif ist . 

12. Ist der Mieter Unternehmer und reichen die von ihm bewirkten Zahlungen nicht aus, um 
unsere gesamten Forderungen zu erfüllen, so bestimmen wir – auch falls die bewirkten Zah-
lungen in die laufende Rechnung einbezogen wird – auf welche Schuld die erfolgten Zah-
lungen angerechnet werden. 

 
VI. GERICHTSSTAND UND 

ANWENDBARES RECHT 
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis sowie aus seinem Entstehen und 
seiner Wirksamkeit ergebenden Rechtsstreitigkeiten (auch Wechsel- und Scheckstreitigkei-
ten) mit Kaufleuten sowie für Mahnverfahren ist der Sitz unserer Verwaltung oder nach un-
serer Wahl auch der Ort der zuständigen Niederlassung. Es gilt deutsches Recht. 
 

VII. DATENSCHUTZRECHTLI-
CHER HINWEIS 

1. Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass von uns personenbezogene Daten (Name, 
Anschrift und Rechnungsdaten) gespeichert und verarbeitet werden. Die Daten werden im 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen gespeichert. Zur Vertragsabwicklung können die Da-
ten innerhalb der Auftragsdatenverarbeitung an beauftragte Unternehmen (u. a. Konzern-
buchhaltung) übermittelt werden. 

2. Im Zusammenhang mit der Vertragsanbahnung und der Vertragsdurchführung werden wir 
zum Schutz vor Forderungsausfällen personenbezogene Vertragsdaten des Käufers sowie 
Angaben über die nicht vertragsgemäße Abwicklung (z. B. Kündigung wegen Zahlungsver-
zug, beantragter Mahnbescheid bei unbestrittenen Forderungen, Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen) an Auskunfteien übermitteln und dort entsprechende Auskünfte einholen. So-
weit während des Vertragsverhältnisses solche Daten bei den Auskunfteien aus anderen 
Kundenverhältnissen anfallen, erhalten wir hierüber Auskunft. Diese Meldungen dürfen ge-
mäß Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten 
Interessen oder der berechtigten Interessen eines Vertragspartners der Auskunftei oder der 
Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch die schutzwürdigen Belange des Käufers nicht 
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beeinträchtigt werden. Die Auskunftei speichert die Daten, um den ihr angeschlossenen Un-
ternehmen Informationen zur Kreditwürdigkeit von Kunden geben zu können. Die Auskunftei 
stellt den ihr angeschlossenen Unternehmen die Dateien nur zur Verfügung, wenn diese ein 
berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. 

3. Der Käufer erhält auf Wunsch die Anschrift der Auskunfteien mit denen wir zusammenarbei-
ten. 

 
VIII. UNWIRKSAMKEITS-
KLAUSEL 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen aus irgendei-
nem Grunde unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
Dasselbe gilt für unwirksame Teile teilbarer Bestimmungen. 

 
 


